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I. EG-Richtlinie 89/391

• Erwägungsgründe
„Die Arbeitgeber sind verpflichtet, sich unter Berücksichtigung 
der in ihrem Unternehmen bestehenden Risiken über den 
neuesten Stand der Technik und der wissenschaftlichen 
Erkenntnisse („of the latest advances in technology and 
scientific findings des progrés techniques et des connaissances
scientifiques“) auf dem Gebiet der Gestaltung von 
Arbeitsplätzen zu informieren und diese Kenntnisse an die 
Arbeitnehmervertreter  weiterzugeben, um eine bessere 
Sicherheit und einen besseren Gesundheitsschutz der 
Arbeitnehmer gewährleisten zu können.“
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II.  Arbeitsschutzgesetz

§ 4
Der Arbeitgeber hat bei Maßnahmen des Arbeitsschutzes 
von folgenden allgemeinen Grundsätzen auszugehen:
…
3. bei den Maßnahmen sind der Stand von Technik, 
Arbeitsmedizin und Hygiene sowie sonstige gesicherte 
arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse zu berücksichtigen. 
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III. Arbeitszeitgesetz

§ 6 Abs. 1
Die Arbeitszeit der Nacht- und Schichtarbeitnehmer ist 
nach den gesicherten arbeitswissenschaftlichen Er-
kenntnissen über die menschengerechte Gestaltung der 
Arbeit festzulegen.
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IV. Stand der Technik

§ 3 Abs. 10 GefStoffV

Der „Stand der Technik“ ist der Entwicklungsstand 
fortschrittlicher Verfahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen, 
der die praktische Eignung einer Maßnahme zum Schutz der 
Gesundheit und zur Sicherheit der Beschäftigten gesichert 
erscheinen lässt. Bei der Bestimmung des Standes der Technik 
sind insbesondere vergleichbare Verfahren, Einrichtungen oder 
Betriebsweisen heranzuziehen, die mit Erfolg in der Praxis 
erprobt worden sind. 
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V.  Gesicherte arbeitswissenschaftliche 
Erkenntnisse

Arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse, die aus wissen-
schaftlichen Untersuchungen abgeleitet werden, können als 
gesichert angesehen werden, wenn sie methodisch und ggf. 
statistisch abgesichert  und überwiegend von den Fachleuten des 
jeweiligen Bereichs akzeptiert sind. In der Regel ist eine 
praktische Bewährung erforderlich; bei Innovationen und der 
Einführung neuer Technologien kann darauf verzichtet werden.

(vgl. Wlotzke in Münchener Handbuch zum Arbeitsrecht, 2. Aufl. 2000, § 210 Rz. 14;  

Habich, Sicherheits- und Gesundheitsschutz durch die Gestaltung von Nacht- und 

Schichtarbeit, 2006, S. 153 ff.)
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VI. Ärztliche Leitlinien
• Leitlinien sind systematisch entwickelte Entscheidungshilfen 

über die angemessene ärztliche Vorgehensweise bei speziellen 
gesundheitlichen Problemen.

• Leitlinien stellen den nach einem definierten, transparent 
gemachten Vorgehen erzielten Konsens mehrerer Experten aus 
unterschiedlichen Fachbereichen und Arbeitsgruppen zu 
bestimmten ärztlichen Vorgehensweisen dar.

• Leitlinien sind wissenschaftlich begründete und praxisorientierte 
Handlungsempfehlungen.

• Leitlinien sind Orientierungshilfen im Sinne von „Handlungs-
und Entscheidungskorridoren“, von denen in begründeten Fällen 
abgewichen werden kann oder sogar muss.

• Leitlinien werden regelmäßig auf ihre Aktualität hin überprüft 
und ggf. fortgeschrieben.

Aus: Bundesärztekammer/Kassenärztliche Bundesvereinigung: Beurteilungskriterien für 
Leitlinien in der medizinischen Versorgung, 1997


